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(3) Das Ministerium für Wissenschaft und Technik kann die 
Vorlage von Pflichtenheften gemäß § 2 Abs. 1 verlangen und 
sich die Zustimmung Vorbehalten.

§5
Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die Anordnung vom 28. Mai 1975 
über die Nomenklatur der Arbeitsstufen und Leistungen von 
Aufgaben des Planes Wissenschaft und Technik (GBl. I Nr. 23 
S. 426) und die Anordnung Nr. 2 vom 18. Dezember 1986 (GBl. I 
1987 Nr. 1 S. 7) außer Kraft.

Berlin, den 29. Dezember 1989

Der Minister 
für Wissenschaft und Technik

Prof. Dr. sc. techn. Dr. h. с. В u d i g

Anlage
zu vorstehender Anordnung

Nomenklatur der Arbeitsstufen 
der Forschung und Entwicklung

Die Nomenklatur kann durch die Betriebe, Kombinate und 
wissenschaftlichen Einrichtungen entsprechend der Spezifik 
der Forschungs- und Entwicklungsaufgaben bei der Erarbei
tung der Hauptfristenpläne erforderlichenfalls untergliedert 
oder ergänzt werden.

Bezeichnung der Leistungsnachweise
Arbeitsstufe

1. Studien

Studie gemäß Aufgabenstellung
Anzuwenden für wissenschaftliche und technisch-ökono
mische Arbeiten zur
— Klärung volkswirtschaftlicher und wissenschaftlich- 

technischer Fragestellungen zur Vorbereitung nationa
ler Forschungs- und Entwicklungsprojekte,

— Vorbereitung der Lösungswege für Aufgaben der kon
struktiven und technologischen bzw. verfahrenstech
nischen Entwicklung einschließlich Untersuchungen 
der materiell-technischen Bedingungen für eine be
darfsgerechte Produktion bzw. Nutzung der Ergeb
nisse.

(Defiriitionsphase der Forschung und Entwicklung)

2. Forschungsaufgaben

Beginn der Pflichtenheft
Forschung

Abschluß der Abschlußbericht mit
Forschung . Nachweis der Reproduzierbarkeit

der Ergebnisse
• Vorschlägen für die Nutzung der 

Ergebnisse mit Einschätzung der 
dazu notwendigen Bedingungen

Anzuwenden für anwendungsorientierte Aufgaben der 
mathematischen, naturwissenschaftlichen, technischen 
und medizinischen sowie der wirtschafts- und sozialwis
senschaftlichen Forschung.

3. Entwicklungsaufgaben

Pflichtenheft

• Erprobtes Funktionsmuster bzw. 
erprobte technologische oder ver
fahrenstechnische Lösung

• Einhaltung der zutreffenden ge
setzlichen Bestimmungen und 
Standards z. B. zum Umweltschutz, 
zur Arbeitssicherheit, zur Schutz
güte bzw. Entscheidungsvorschläge 
zur Schaffung dafür notwendiger 
Voraussetzungen bei der Überlei
tung

- Konstruktions- bzw. Projektie
rungsunterlagen für Anlagen bzw. 
Ausrüstungen zur Vorbereitung 
der Produktionsaüfnahme

• ggf. Grundsatzentscheidungen für 
notwendige Investitionen

• Fertigungs- bzw. Verfahrensdoku
mentation einschl. technologische 
Vorschriften

■ Verbindlicher Nachweis der Ein
haltung zutreffender gesetzlicher 
Bestimmungen und Standards

• geprüfte Fertigungsmuster, be
triebsfähige Ausrüstungen, Vor
richtungen, Meßmittel' für die Se
rienproduktion bzw. getestete Ver
suchsproduktion aus einer groß
technischen Versuchsanlage bzw. 
Produktionsanlage

Anzuwenden für Aufgaben der konstruktiven Entwick
lung bzw. der verfahrenstechnischen oder technologischen 
Entwicklung.
Bei selbständigen Aufgaben zur Entwicklung von Soft
ware (Basis- bzw. Standardsoftware) gilt anstelle der 
„Produktionsfreigabe“ die „Freigabe zum Verkauf“.

Beginn der 
Entwicklung
Abschluß der 
Entwicklung

Produktions
freigabe

Hinweis

Der Jahrgang 1989 des Gesetzblattes wurde im Teil I mit der Nummer 26 
und im Teil II mit der Nummer 14 abgeschlossen.
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